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sexuellen Missbrauchs von Kindern, des so genann-
ten einfachen sexuellen Missbrauchs von Kindern
– juristisch ausgedrückt – in § 176, in dem eine Min-
destfreiheitsstrafe von sechs Monaten vorgesehen ist,
noch dem Tatbestand des schweren sexuellen Miss-
brauchs von Kindern in § 176a Abs. 2, der eine Min-
deststrafe von nicht unter zwei Jahren vorsieht. 

Ich glaube deshalb, wir haben das Richtige getan
– und der Bundestag hat die richtige Entscheidung
getroffen –, als wir mit der Strafandrohung des § 232
eine Mindeststrafe von einem Jahr vorgesehen ha-
ben, die genau zwischen dem einfachen und dem
schweren sexuellen Missbrauch von Kindern liegt.

Herr Minister Wagner, Sie haben zusätzlich die Te-
lekommunikationsüberwachung angesprochen und
beklagt, dass diese nur für Verbrechen vorgesehen
sei. Ich brauche nicht zu sagen, dass das Bundesver-
fassungsgericht in jüngsten Entscheidungen, die sich
mit diesem Themenbereich beschäftigt haben, sei es
zu § 100g, § 100h, § 100c StPO oder zum Außenwirt-
schaftskontrollgesetz, immer deutlich gemacht hat,
dass es sich um einen sehr schwer wiegenden Ein-
griff handelt, der besonders begründet werden muss,
und dass bei der Abwägung nach dem Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz schwerste Straftaten vorliegen
müssen. Deswegen meine ich, dass wir im Hinblick
auf diese sehr aktuelle Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts mit der Beschränkung auf Ver-
brechen die richtige Entscheidung getroffen haben.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Laufe
des Gesetzgebungsverfahrens sind alle Argumente,
die in den Anrufungsgründen vorgetragen werden,
hinreichend geprüft und diskutiert worden. Sie wis-
sen, dass der ursprüngliche Gesetzentwurf, der von
den Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen vor-
gelegt worden ist, im Laufe des Verfahrens erhebli-
che Veränderungen erfahren hat. Einige Verände-
rungen sind dem Bundesrat zu verdanken. Eine
Reihe von Forderungen des Bundesrates ist berück-
sichtigt worden; ich denke an die Schutzaltersgrenze
in § 232 Abs. 1 Satz 2 StGB.

Ich bitte zu bedenken, dass dem geänderten Ent-
wurf, so wie er heute vorliegt, in der Schlussabstim-
mung alle Fraktionen des Bundestages zugestimmt
haben. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie
dem Gesetz Ihre Zustimmung heute nicht versag-
ten. – Vielen Dank.

Präsident Matthias Platzeck: Vielen Dank, Herr
Staatssekretär!

Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der
Fall.

Dann kommen wir zur Abstimmung. Dazu liegen
Ihnen die Ausschussempfehlungen in Drucksache
846/1/04 und ein Antrag Baden-Württembergs in
Drucksache 846/2/04 vor.

Da die Anrufung des Vermittlungsausschusses aus
mehreren Gründen empfohlen wird, frage ich zu-
nächst, ob allgemein ein Vermittlungsverfahren ge-
wünscht wird. Wer ist dafür? – Das ist die Mehrheit.
(

(

Dann kommen wir zu den einzelnen Anrufungs-
gründen. Aus den Ausschussempfehlungen rufe ich
auf:

Ziffer 1! – Mehrheit.

Ziffer 2! – Mehrheit.

Ziffer 3! – Mehrheit.

Wir kommen zu Ziffer 4.

Es ist getrennte Abstimmung beantragt worden.
Wir stimmen daher zunächst ab über die Buchstaben
a, b und c Doppelbuchstabe aa, jedoch ohne den
Absatz 2 von § 232a. Ich bitte um Ihr Handzeichen. –
Das ist die Mehrheit.

Jetzt bitte das Handzeichen für Absatz 2 von
§ 232a! – Das ist eine Minderheit.

Damit ist das Anliegen des Landesantrages erfüllt,
so dass sich eine Abstimmung über ihn erübrigt.

Es bleibt abzustimmen über Buchstabe c Doppel-
buchstabe bb. Wer ist dafür? – Mehrheit.

Jetzt bitte das Handzeichen für:

Ziffer 5! – Mehrheit.

Ziffer 6! – Mehrheit.

Ziffer 7! – Mehrheit.

Der Bundesrat hat beschlossen, den Vermittlungs-
ausschuss, wie soeben festgelegt, anzurufen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 18: 

Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartner-
schaftsrechts (Drucksache 849/04)

Das Wort hat Frau Bürgermeisterin Schubert (Ber-
lin).

Karin Schubert (Berlin): Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Das Generalthema des Gesetzes
zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts ist
das der Gleichheit. 

Namentlich geht es um die Frage, ob der Gesetzge-
ber Menschen, die sich in unserem Land zueinander
bekennen, weiterhin allein auf Grund ihrer sexuellen
Ausrichtung verschieden behandeln soll. Die Ant-
wort Berlins hierzu ist ebenso klar wie diejenige des
Bundestages: Nein. Der Staat hat die Menschen
gleich zu behandeln und sich gefälligst aus ihren
Schlafzimmern herauszuhalten. Wenn mein hessi-
scher Kollege in einer Presseerklärung vom
29. Oktober 2004 diesen elementaren Grundsatz
gesetzgeberischen Handelns als „schrankenlose
Gleichstellungsideologie“ diskreditiert, stellt das die
Dinge auf den Kopf. Gleichbehandlung ist keine Ide-
ologie irgendwelcher politischen Strömungen. Sie ist
ein Verfassungsgebot. Erst recht ist ihr eine Be-
schränkung wesensfremd. Im hessischen Ministe-
rium der Justiz scheint das in Vergessenheit geraten
zu sein.

Das Einzige, was die einen Partnerschaften von
den anderen unterscheidet, ist, dass es den einen
Staatssekretär Prof. Dr. Hansjörg Geiger 
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gegeben ist, gemeinsame Kinder zu bekommen, den
anderen nicht.

(Zuruf: Das ist entscheidend!)

Das Vorhandensein von Kindern kann aber naturge-
mäß nur bei solchen Gesetzen von Bedeutung sein,
die an das Vorhandensein von Kindern anknüpfen.
Im Eherecht ist Letzteres gerade nicht der Fall. Noch
gibt es keine gesetzliche Pflicht für Eheleute, Kinder
zu bekommen. Ich denke, auch das hessische Minis-
terium der Justiz dürfte keine Pläne in diese Rich-
tung schmieden.

Der Antrag des Hamburger Senats, wegen der ver-
löbnisrechtlichen Regelungen den Vermittlungsaus-
schuss anzurufen, zeigt, dass auch dort mit zweierlei
Maß gemessen wird. Man sollte generell über Sinn
oder Unsinn einer gesetzlichen Regelung des Verlöb-
nisses streiten, insbesondere darüber, ob zwischen
Verlobten ein Zeugnisverweigerungsrecht bestehen
soll. Nur, wenn man hier althergebrachte Rechts-
grundsätze abschafft, muss dies für die einen wie für
die anderen gelten. Es ist keinesfalls einzusehen,
dass das Verlöbnisrecht, das wahrhaftig nicht mehr
im Vordergrund der politischen Reformdiskussion
stand, seit der Kranzgeldparagraf abgeschafft wor-
den ist, über Nacht nicht mehr sein soll, nur weil
auch ein paar homosexuelle Menschen das Verlöbnis
missbrauchen könnten. Das kann wohl nicht richtig
sein. Wenn wir es abschaffen, dann, bitte schön, für
alle. Darüber sollte man nachdenken, aber nicht
heute das Gesetz zur Änderung des Lebenspartner-
schaftsrechts aufhalten. Dieses Gesetz brauchen wir.
Berlin denkt darüber nach, ob es sich im Anschluss
an das Inkrafttreten dieses Gesetzes dem Verlöbnis
insgesamt zuwendet.

Lassen Sie mich einen weiteren Punkt ansprechen,
der im bisherigen Gesetzgebungsverfahren beson-
dere Aufmerksamkeit erfahren hat, nämlich den der
Stiefkindadoption. 

Die Forderung nach Gleichberechtigung von Ehe-
leuten und Lebenspartnern im Bereich der Stief-
kindadoption habe ich schon auf der Justizminister-
konferenz im Herbst 2003 erhoben. Viele derer, die
mir damals widersprochen haben, konnten inzwi-
schen von der Richtigkeit der Forderung überzeugt
werden. Zu meiner Freude zählen hierzu viele Ver-
treter der so genannten B-Länder. Sie haben erkannt,
dass die Ermöglichung der Stiefkindadoption vor al-
lem dem Wohle des zu adoptierenden Kindes dient.
Das Kind wächst ohnehin in der Lebensgemeinschaft
des leiblichen Elternteils mit seinem neuen Partner
auf, sei er nun Ehegatte oder Lebenspartner. Hieran
kann und will niemand etwas ändern. 

Bei der Stiefkindadoption geht es daher allein um
die rechtliche Absicherung dieser tatsächlich bereits
bestehenden Lebenssituation, und zwar im Einver-
nehmen mit dem gegebenenfalls vorhandenen ande-
ren leiblichen Elternteil und selbstverständlich nur
nach Wahrung der Interessen des Kindes durch die
Gerichte. Wer hier die Beteiligten in rechtlicher Unsi-
cherheit belassen möchte und die Ermöglichung der
Stiefkindadoption ablehnt, betreibt in Wahrheit ideo-
(

(

logisch motivierte Fundamentalopposition auf dem
Rücken der Kinder. Das wird niemand unterstützen
wollen, dem es um die Sache geht. Deswegen denke
ich, Sie sollten hier zustimmen. – Danke schön.

Präsident Matthias Platzeck: Vielen Dank! 

Das Wort hat Herr Staatsminister Huber (Bayern).

Erwin Huber (Bayern): Herr Präsident, meine Da-
men und Herren! Mit dem vorliegenden Gesetz will
die rotgrüne Koalition die gleichgeschlechtliche Le-
bensgemeinschaft weiter der Ehe angleichen. Die
Bayerische Staatsregierung lehnt dieses Projekt ab.
Es ist gesellschaftspolitisch verfehlt, verfassungs-
rechtlich fragwürdig, rechtlich problematisch, geset-
zestechnischer Pfusch und schlicht überflüssig.

Die Koalition beruft sich auf das Bundesverfas-
sungsgericht. Das heißt aber noch lange nicht, dass
weitere Angleichungen rechtlich unproblematisch
und gesellschaftspolitisch sinnvoll sind.

Der Jubel von Herrn Abgeordneten B e c k  – Bünd-
nis 90/Die Grünen – im Bundestag, damit bereite
man für Lesben und Schwule ein Fest, ist nicht aus-
reichend für rechtliche und gesellschaftspolitische
Experimente.

Ich mache verfassungsrechtliche Bedenken gegen
dieses Gesetz geltend. Zu Recht heißt es in der Aus-
schussempfehlung:

Die Förderung der Ehe als Keimzelle des Staa-
tes hat gesellschaftspolitisch erste Priorität. Die
Ehe sichert den Fortbestand der Generationen-
folge und damit letztlich der Gesellschaft und
des Staates.

Frau Kollegin Schubert, wenn Sie hier Gleichbe-
handlungsgrundsätze geltend machen, darf ich da-
rauf hinweisen, dass selbst unter Juristen unstrittig
ist, dass man Gleiches gleich behandeln muss, nicht
aber Ungleiches. Dieser Einwand überzeugt nicht.

Ehe und gleichgeschlechtliche Lebenspartner-
schaft sind eben unterschiedliche Institutionen. Wer
pauschal rechtliche Regelungen, die für die Ehe gel-
ten, auf gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften
überträgt, wird dieser tatsächlichen und rechtlichen
Unterschiedlichkeit nicht gerecht. Er relativiert die in
Artikel 6 Grundgesetz verfassungsrechtlich ge-
schützte Institution der Ehe. Der Verfassungsauftrag
der besonderen Förderung von Ehe und Familie läuft
ins Leere, wenn das einfache Recht eins zu eins auf
gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften ange-
wandt wird. Die SPD sollte sich die eigenartige ge-
sellschaftspolitische Sicht der Grünen nicht zu Eigen
machen, mit der die Werteordnung des Grundgeset-
zes verwischt und verändert wird.

Die im Gesetz vorgesehenen Regelungen sind ver-
fehlt. Sie orientieren sich nicht an sachlichen Not-
wendigkeiten, sondern lediglich an dem Kriterium,
welche rechtlichen Regelungen ohne Zustimmung
des Bundesrates getroffen werden können. Damit
gaukeln Sie im Übrigen denjenigen, die eine gleich-
geschlechtliche Lebenspartnerschaft eingehen
Karin Schubert (Berlin)
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wollen, Verbesserungen vor, die in Wirklichkeit zu
Rechtsproblemen, Auseinandersetzungen und Belas-
tungen führen.

Besonders verfehlt ist die Übernahme der Regelun-
gen zur Stiefkindadoption in das Recht der Lebens-
partnerschaften. Das Familienrecht ist in erster Linie
dem Kindeswohl verpflichtet. Sie wollen aber die
Adoption auch für homosexuelle Paare öffnen. Der
gleichgeschlechtliche Partner soll das mitgebrachte
leibliche Kind annehmen dürfen. Das hat zur Folge,
dass die verwandtschaftlichen Beziehungen zum
biologischen Elternteil erlöschen und nunmehr die
gleichgeschlechtlichen Lebenspartner rechtliche El-
tern des Kindes sind.

Ich möchte dazu aus der Erklärung zitieren, die
Bundestagsvizepräsidentin Dr. Antje V o l l m e r  am
29. Oktober 2004 bei der Behandlung des Gesetzent-
wurfs im Deutschen Bundestag abgegeben hat. Sie
erklärte:

Mit der Adoption aber geht es nicht um … Sta-
tusfragen von benachteiligten gesellschaftli-
chen Gruppen, sondern allein um die Frage des
Kindeswohls. 

Kinderperspektive muss einen Vorrang vor Er-
wachsenenbedürfnissen und -wünschen haben,
selbst wenn dies der berechtigte und sehr ver-
ständliche Kinderwunsch ist.

Ich zitiere weiter:

Durch eine Adoption oder neue Formen der
künstlichen Befruchtung verschwindet aber der
ursprüngliche Elternteil oder manchmal sogar
beide Eltern vollständig aus dem Blickfeld. Bio-
logische Eltern und Kind werden einander
fremd und entfremdet.

So weit die Ausführungen der Bundestagsvizepräsi-
dentin bei der Beratung im Bundestag. Ich habe des-
halb ausführlich zitiert, damit Sie diese Argumenta-
tion auch von anderer Seite hören.

Das neue Rechtsverhältnis – die Adoption – wird
oftmals die gleichgeschlechtliche Lebenspartner-
schaft überdauern, was die Gesetzesbegründung ge-
nauso verschweigt wie die Diskussion über den Sinn
der Stiefkindadoption in der Ehe.

Wir beklagen zu Recht, dass bei Trennungsfamilien
dem Kind die Erfahrung mit Elternteilen verschiede-
nen Geschlechts genommen wird, wenn etwa der
Umgang mit dem Vater in hartnäckiger Weise verei-
telt wird. Warum schaffen wir auf der anderen Seite
rechtliche Regelungen, die dem Kind genau diese Er-
fahrung weiblicher und männlicher Lebenssicht neh-
men sollen? 

Ich möchte dazu noch einmal Frau Dr. Vollmer zi-
tieren – sie schreibt –:

Ich fürchte aber, dass das generelle Recht auf
Adoption hier eher problemverschärfend statt
problemlösend wirkt, worauf auch ernst zu neh-
mende kinderpsychologische Stellungnahmen
hinweisen. Der Staat ist nicht so omnipotent,
(

(

alle Schicksalskonstellationen ausgleichen zu
können. Er sollte es auch nicht versuchen.

Ansonsten erschöpft sich das Gesetz in der pau-
schalen unveränderten Übernahme von Rechtsinsti-
tuten, die selbst im Eherecht als reformbedürftig gel-
ten. Die unterschiedlichen tatsächlichen Verhältnisse
in Ehe und gleichgeschlechtlicher Lebenspartner-
schaft werden in keiner Weise berücksichtigt. Diese
Kritik wurde schon in der Sachverständigenanhö-
rung im Deutschen Bundestag unüberhörbar vorge-
tragen. Aber Rotgrün ist taub für sachlichen und
begründeten Einwand auch seitens der Sachverstän-
digen und der Wissenschaftler.

Versorgungsausgleich, Unterhalt, eheliches Gü-
terrecht und Hinterbliebenenversorgung sind auf
unterschiedliche Erwerbsbiografien zugeschnitten,
die in der Ehe wegen der Kindererziehung durchaus
noch an der Tagesordnung sind und bleiben werden.
Dem Versorgungsausgleich steht im Übrigen eine
große Strukturreform bevor. Im ehelichen Unterhalts-
recht hat die Bundesregierung selbst Änderungen
angekündigt. Reformbedarf im ehelichen Güterrecht
wird diskutiert. Dennoch will die Koalition dies alles
heute eins zu eins auf die gleichgeschlechtliche Le-
benspartnerschaft übertragen. 

Meines Erachtens geht es der rotgrünen Koalition
gar nicht darum, sinnvolle und passende Regelungen
für Lebenspartnerschaften zu schaffen. Es geht allein
um ein fragwürdiges und problematisches gesell-
schaftspolitisches Signal. Das können und wollen wir
nicht mittragen. Bayern unterstützt deshalb die Aus-
schussempfehlung: Anrufung des Vermittlungsaus-
schusses mit dem Ziel der Aufhebung des Gesetzes. 

Sollte das Gesetz in Kraft treten, behalten wir uns
eine verfassungsrechtliche Prüfung vor. Wir erwä-
gen, aus den von mir dargelegten Gründen erneut
das Bundesverfassungsgericht anzurufen.

Präsident Matthias Platzeck: Vielen Dank!

Das Wort hat Herr Senator Dr. Kusch (Hamburg).

Dr. Roger Kusch (Hamburg): Herr Präsident, meine
Damen und Herren! Herr Staatsminister Huber, Sie
haben Hamburg nicht erwähnt. Frau Schubert hat
Hamburg erwähnt, und zwar kritisch. Trotzdem stehe
ich den Ausführungen von Frau Schubert näher.

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hat
sich die Stärkung der Rechtsstellung der Lebenspart-
nerschaften auf die Fahnen geschrieben. Diesem
rechtspolitischen und gesellschaftspolitischen Ziel
entspricht das vorliegende Gesetz.

Dass wir trotzdem – Ihnen liegt ein entsprechender
Plenarantrag vor – die Anrufung des Vermittlungs-
ausschusses erwogen haben, liegt an einem Phäno-
men, das Sie, Frau Schubert, schon erwähnt haben,
wofür Sie Hamburg aber zu Unrecht kritisiert haben.
Unsere Begründung beginnt damit, dass wir in Über-
einstimmung mit dem vorliegenden Gesetz keinen
sachlichen Grund sehen, hinsichtlich des Verlöbnis-
ses einen Unterschied zwischen Lebenspartnern und
Erwin Huber (Bayern)
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Eheleuten zu machen. Wir wollen also nicht, wie Sie
uns vorwerfen, zweierlei Maß anlegen. 

Unserer Ansicht nach kann die Stärkung des
Rechtsinstituts der Lebenspartnerschaft unmöglich
mit einer Schwächung der inneren Sicherheit ein-
hergehen. Es ist ein Schönheitsfehler dieses Geset-
zes, dass durch Ausdehnung des Verlöbnisses auf
gleichgeschlechtliche Partner auch das Zeugnisver-
weigerungsrecht im Strafprozess ausgedehnt wird.
Ein heute an sich schon antiquiertes Zeugnisverwei-
gerungsrecht, das in eine effektive Strafverfolgung
nicht passt, wird ausgeweitet.

Wenn Sie nun, Frau Schubert, das Angebot ma-
chen, über A/B-Grenzen hinweg im Bundesrat eine
Initiative zu starten, um diesen für die innere Sicher-
heit unerfreulichen Zustand zu beenden, so kann
Hamburg damit genauso leben wie mit einer Anru-
fung des Vermittlungsausschusses. Ich greife deshalb
Ihr Angebot auf: Im Hinblick auf eine gemeinsame
Initiative, der ich große Erfolgsaussichten beimesse,
wird Hamburg den Antrag auf Anrufung des Vermitt-
lungsausschusses nicht stellen.

Zum Schluss möchte ich auf Folgendes hinweisen:
Wenn Sie sich die Abstimmungsmehrheiten im Bun-
destag vor Augen führen und sehen, wie heute über
dieses Gesetz abgestimmt wird, ist das Thema „Le-
benspartnerschaft“ entgegen einigen Äußerungen
von Staatsminister Huber kein Kampfthema mehr auf
der Grenzlinie von Rotgrün. Es ist kein A/B-Thema
mehr. Ich meine, das ist ein Fortschritt für unser Land.

Präsident Matthias Platzeck: Vielen Dank!

Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der
Fall.

Dann kommen wir zur Abstimmung. Dazu liegen
Ihnen die Ausschussempfehlungen in Drucksache
849/1/04 sowie ein Antrag Hamburgs in Drucksache
849/2/04 vor.

Da die Anrufung des Vermittlungsausschusses aus
mehreren Gründen gewünscht wird, müssen wir zu-
nächst feststellen, ob allgemein eine Mehrheit für die
Anrufung besteht. Wer allgemein für die Anrufung
ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist eine
Minderheit.

Damit hat der Bundesrat den Vermittlungsaus-
schuss n i c h t  angerufen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 19:

Gesetz zur Einführung der Europäischen Ge-
sellschaft (SEEG) (Drucksache 850/04)

Es spricht zu uns Herr Minister Hirche (Nieder-
sachsen).

Walter Hirche (Niedersachsen): Herr Präsident,
meine Damen und Herren! Mit dem zur Debatte ste-
henden Gesetz soll die Rechtsgrundlage für die Ge-
sellschaftsform einer europäischen Kapitalgesell-
schaft für europaweit tätige und damit auch für
(
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deutsche beteiligungswillige Unternehmen geschaf-
fen werden.

Die Niedersächsische Landesregierung unterstützt
diese Zielsetzung uneingeschränkt. Aber mit dem
vorliegenden Gesetz wird man ihr nicht gerecht. Die
Grundlage und die Voraussetzungen, die deutsche
Unternehmen für eine auch arbeitsmarktpolitisch
dringend erforderliche erfolgreiche Beteiligung an
einer europäischen Kapitalgesellschaft benötigen,
schafft dieses Gesetz nicht. In Übereinstimmung mit
zahlreichen Vertretern aus Wirtschaft und Wissen-
schaft sieht unsere Landesregierung vielmehr die
Gefahr, dass sich europäische Unternehmen auf
Grund der vorgesehenen Regelungen zur Mitbestim-
mung kraft Gesetzes und der sich daraus letzten En-
des in vielen Fällen ergebenden Anwendung der
rein deutschen paritätischen Mitbestimmung hüten
werden, deutsche Partner für eine Europäische Ge-
sellschaft in Betracht zu ziehen.

Dieses Gesetz zwingt zu einer sehr genauen Be-
trachtung der europarechtlichen Vorgaben und ihrer
Folgen. Wir alle müssen höllisch aufpassen, dass es
nicht zu einer unnötigen Benachteiligung deutscher
Gesellschaften im internationalen Wettbewerb
kommt. Das können wir uns nicht leisten. Es wird für
unsere Arbeitsplätze erhebliche negative Folgen ha-
ben.

Um dies zu verhindern, müssen wir bei dem Um-
setzungsgesetz gemeinsam zu Regelungen kommen,
die auch im europäischen Ausland und bei den dorti-
gen Unternehmen möglichst hohe Akzeptanz, nicht
kategorische Ablehnung hervorrufen.

Meine Damen und Herren, genauso interpretiere
ich übrigens die am gestrigen Tag erteilte Zustim-
mung der Bundesregierung zur EU-Fusionsrichtli-
nie. Wir können nicht einfach ignorieren, dass die
Mehrheit der europäischen Mitgliedstaaten unser
Mitbestimmungsmodell, vor allem die paritätische
Mitbestimmung, ablehnt und zwölf von ihnen Mitbe-
stimmungsregelungen nicht einmal kennen. Dort
gibt es Befürchtungen zum Teil aus Unkenntnis. Ge-
rade deshalb müssen wir mit der Fassung unserer ei-
genen Vorschriften vermitteln, dass die Teilnahme
von Arbeitnehmervertretern und Arbeitnehmerver-
treterinnen in Aufsichtsgremien von Kapitalgesell-
schaften, die Sicherstellung von Anhörungs- und In-
formationsrechten sehr wohl positive Effekte für das
Unternehmen haben können.

Wir sollten aber auch unter Berücksichtigung der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
deutlich werden lassen, dass Mitbestimmungsrege-
lungen nicht das Ziel haben, dass Arbeitnehmerver-
treter und -vertreterinnen im Verwaltungsrat einer
monistisch geführten Europäischen Gesellschaft z. B.
gegen den Willen der Anteilseigner über das im Un-
ternehmen investierte Kapital entscheiden können.
Die Fassung des vorliegenden Gesetzes lässt dies
aber zu. Dies muss geändert werden, weil sonst der
Wirtschaftsstandort Deutschland Nachteile erleiden
würde.
Dr. Roger Kusch (Hamburg)




